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Betreuungsvertrag und Reglement 

Kind: 

Vorname und Namen:       

Geburtsdatum:       

Geschwister (Jg):        

Heimatort/Nationalität:       

Krankenkasse:       

Name und Tel.-Nr. des Kinderarztes:        

Gewünschtes Eintrittsdatum:        

 

Eltern: 

Nachname:       Nachname:       

Vorname:       Vorname:       

Geburtsdatum:       Geburtsdatum:       

Adresse:       Adresse:       

PLZ, Ort:       PLZ, Ort:       

Beruf:       Beruf:       

Tel.N.:       Tel.N.:       

Tel.G.:       Tel.G.:       

E-Mail:       E-Mail:       

Notfallkontakt (Name / Tel):      

  

Gewünschte Betreuungszeiten 

 

Montag:  von         bis       

Dienstag:  von        bis       

Mittwoch: von        bis       

Donnerstag: von        bis       

Freitag: von        bis       

 

Besondere Vereinbarungen [durch die Krippenleitung auszufüllen] 
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Wer bringt/holt das Kind? 

Wird Ihr Kind durch eine andere Person abgeholt, benötigen wir Ihr Einverständnis. Für die 

Mitarbeitenden ist es wichtig zu wissen, wer das Kind bringt oder abholt. Bitte teilen Sie uns 

deshalb mit, wenn nicht Sie das Kind abholen. Im Zweifelsfall dürfen die Angestellten einen 

Ausweis verlangen. 

Betreuung bei Krankheit 

Bei Krankheit: mehr als 38.0° Fieber, Durchfall, starker Erkältung und bei den bekannten 

Kinderkrankheiten (Windpocken, Bindehautentzündung, Hand-Mund-Fuss und so weiter) 

muss Ihr Kind zu Hause bleiben und wird wegen der Ansteckungsgefahr für die anderen Kinder 

nicht von uns betreut. Wird Ihr Kind während des Tages krank, müssen Sie es abholen. Bei 

Fieber muss das Kind 24h fieberfrei sein, bevor es die Kita wieder besuchen darf.  

In Notfällen (zum Beispiel Unfall) wenden wir uns an die Praxis von Dr. Santoux in Geroldswil 

oder an den Notfalldienst im Limmattalspital oder Kinderspital. Die ärztliche Betreuung geht zu 

Ihren Lasten, respektive zu Lasten Ihrer Krankenkasse. 

Kosten 

3 Monate bis 18 Monate    19 Monate bis Kindergarteneintritt 

Ganzer Tag 140.-  Ganzer Tag 125.- 

Halbtags mit Mittagessen 
(06:45 – 13:30) 

80.-  Halbtags mit Mittagessen 
(06:45 – 13:30) 

70.- 

Halbtags ohne Mittagessen 
(13:00 – 18:15) 

60.-  Halbtags ohne Mittagessen 
(13:00 – 18:15) 

55.- 

 

1. Kiga bis 3. Primarklasse    4. Primarklasse bis 6. Primarklasse 

   

Fahrdienst 

Oetwil, Fahrweid, Weiningen, 
Unterengstringen 

5.- 
(pro Fahrt) 

 

Zahlungsregelung 

Einschreibgebühr: Für den administrativen Aufwand und die Eingewöhnung erheben wir eine 

einmalige Gebühr von 500 Franken. 

Monatspauschale: Der Monatstarif berechnet sich aus dem Tagestarif x Anzahl Tage pro 

Woche x 4,1. Der Monatstarif ist jeweils auf den ersten jeden Monats im Voraus zahlbar. In 

der Pauschale sind alle Schliesstage bereits berücksichtigt und abgezogen. Die genauen 

Daten entnehmen Sie dem Ferienplan. 

Tarifwechsel: Der Tarifwechsel wird so gehandhabt, dass dieser am Anfang des Monats, in 

welchem der 18. Lebensmonat erreicht wird, angepasst wird. Bei den Kindergarten- und 

Schulkindern ist es so, dass die Tarifanpassung jeweils auf den 01. August angepasst wird. 

Ganzer Tag 90.-  Ganzer Tag 50.- 
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Rabatte 

Besuchen Geschwister die Kindertagesstätte Stärneland, wird ein Geschwisterrabatt gewährt. 

Dieser beträgt pro Kind 10% und wird von den Betreuungskosten des günstigsten Kindes 

abgezogen.  

 

Kündigung 

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate per Ende des Monats. Ist ein Kind in der Krippe nicht 

mehr tragbar, kann der Vertrag von Seite der Kindertagesstätte Stärneland mit einem Monat 

Kündigungsfrist per Ende Monat aufgelöst werden. Die Kündigungsfristen müssen eingehalten 

werden. Bis Ablauf der Kündigungsfrist werden die vertraglich vereinbarten Tage in Rechnung 

gestellt, auch wenn das Kind die Krippe nicht mehr besucht. Die Kündigungsfrist gilt auch 

dann, wenn die Kündigung vor Antritt des Platzes erfolgt. Sollte das Kind die Kita nicht mehr 

besuchen können aufgrund des Alters, muss der Platz ebenfalls schriftlich gekündet werden. 

Ebenfalls gilt die Kündigungsfrist von 3 Monaten bei einer Reduzierung der Anzahl 

Betreuungstage. 

 

Betreuungszeiten 

Die Betreuungszeiten können weder ausgetauscht noch nachgeholt werden, wenn sie nicht in 

Anspruch genommen wurden.  

 

Zusatztage 

Ein zusätzlicher Betreuungstag ist dann möglich, wenn die Gruppe am gewünschten Tag nicht 

voll besetzt ist. Eine Anfrage für einen zusätzlichen Tag muss bei der Gruppenleitung 

möglichst frühzeitig erfolgen. Die Zusage erfolgt durch die Gruppenleitung. Der Tag wird zum 

normalen Betreuungstarif verrechnet. Die Kosten werden der Monatsrechnung belastet. 

 

Schulweg 

Die Kindergarten-, und Schulkinder haben ihren Weg selbstständig zurückzulegen. Es liegt in 

der Verantwortung der Eltern, diesen zu übern, falls dies nötig ist (§ 66 Abs. 2 VSV). Die 

Hortmitarbeitenden verpflichten sich, die Kinder rechtzeitig auf den Schulweg zu schicken. 

Erscheint ein Kind nicht rechtzeitig bzw. planmässig im Hort, so werden die Eltern telefonisch 

kontaktiert. Die Kita Stärneland haftet nicht für Unfälle auf dem Schulweg. Das Stärneland 

begleitet die Kinder einen Monat oder bis max. zu den Herbstferien. Danach besteht die 

Möglichkeit, die Kinder am Treffpunkt auf dem Dorfplatz abzuholen. 

Krippenferien 

Pro Jahr ist die Kindertagesstätte Stärneland 2 Wochen geschlossen (Woche des 1. August 

und zwischen Weihnachten und Neujahr). An den gesetzlichen Feiertagen ist die Krippe 

geschlossen.  
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Versicherung / Haftpflicht 

Haftpflicht, Kranken- und Unfallversicherung ist Sache der Eltern. Für persönliche Kleidung, 

welche im Stärneland deponiert ist, genauso wie für mitgebrachte Spielsachen, wird keine 

Haftung übernommen. Lassen Sie deshalb wertvollen Schmuck, Ketteli etc. zu Hause. Für 

Schäden, welche durch das Kind in der Krippe oder während der Betreuungszeit verursacht 

werden, haften ausschliesslich die Eltern bzw. deren Haftpflichtversicherung. Sollte die 

Haftpflicht der Eltern einen Schadenfall nicht übernehmen, sind die Eltern für die 

Schadenssumme haftbar.  

 

Kostenberechnung [durch die Krippenleitung auszufüllen]  

0 ganze Tage à 0 CHF  = 0.00 CHF 

 = 0.00 CHF x 4.1   =  0.00 CHF pro Monat 

Rabatte: Anzahl Geschwister:  0  =   - !Syntaxfehler, ;% 

Total Pauschale pro Monat   !Syntaxfehler, ; CHF      

 
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis: 
 

Ort, Datum: Geroldswil,       

 

Unterschrift Eltern: _______________________________________________ 

 

 

Kinderkrippe Stärneland 

 

Unterschrift Krippenleitung: _______________________________________________ 

 


